
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Variante 1 als Vorzugsvariante zur Realisierung der 
Fluthilfemaßnahme Nr. 288 Brachwitzer Straße entsprechend der Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie 
Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) als Grundlage für die weitere Planung,unter 
Berücksichtigung der folgenden Maßnahmen: 

 
Der Stadtrat spricht sich für die Einrichtung eines beidseitigen Schutzstreifens für den 
Radverkehr aus. 
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